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3S. Verordnung: Geschäftsführung der GJeichbehandlungskommission nach dem Wiener land~ und fontwirtschafth~ 
eher Gleichbehandlungsgesetz (Wiener Gleichbehandlungskommissions~Geschäftsordnung), 

35. 
Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
9. September 1980 betreffend die Geschäfts
führung der Gleichbehandlungskommission 
nach dem Wiener land- und forstwirtschaftli
ch~n Gleichbehandlungsgesetz (Wiener 
Gleichbehandlungskommissions-Geschäftsord-

nung) 

Auf Grund des § 9 des Wiener land- und forst
winschaftltchen Gleichbehandlungsgesetzes, LGßl. 
für Wien Ne 25/1980, wird verordnet: 

Zusamn1enset1ung der Kommission; Vorsitz 

~ l. (ll Der Gleichbehandlungskomm;ssion, ,m 

folgenden „Kommissi»n" genannt. ~ehören nebe:r 
dem Landt}haupttnann oder einem. von ihm mi: 
dem Vor5HZ: betrauten Bedien<>teten des A.mte5' der 
bndesregierung folgende Mitglieder an: 

1. Z\\'ei 1v1itglleder, die von der Wiener Land
\:vi::-t:;ch:iftskammer vorgeschlagen werden; 

2. Z'>l.'t:i .tvlitglieder1 die vom Zentralverband der 
b.nd~ und for:i:twirtschaftlichen :\rbeitgeber in 
"'.'\liederösterreich} Burgenland und '1:,Xlien vor
geschlagen werden; 

3 zwei Mitglieder, die von der Kammer für 
r\rbelter und :\ngestel!te für Wien vorgeschla
gen werden; 

4. Z"-Vei Mitglieder, die von der Gev.·erkschaft 
der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 
vorgeschlagen werden; 

S. zwei v· ertrete-r des Annes der Landesregie
rung. 

(2) Für die J;n z\bs. 1 Z. 1 bis 4 genannten Mit
glieder ist auf ·vorschlag d<.·r dort angeführten 
lnteressenverrrf'tungen die erforderlic.he Anzahl 
von Ersatzmitgliederr: zu bestellen. Scheidet eines 
dieser Mitglieder (Ersatzmttglieder) aus seiner 
Funktion aus oder reicht deren Zahl zur Besetzung 
der .i\.us~chüsse (§ 10) nicht aus. so sind unverzüg
lich Besetzungsvorschlage fur die erforderliche 
Zahl von ~.firgliedern (Frsattmitgliedern) einzuho
len. 

Angelobung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 

§ Z. Der Vorsitzende hat den Mitgliedern gemäß 
§ 1 Abs t Z. 1 bis 4 u!'ld deren Ersatzmitgliedern 
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vor l\_nrritt ihres . .\mtes durch ~!andschlag das 
Gelöbnis gewissenhafter und unparteiischer Aus
übung ihres l\mtes und der Verschwiegenheit (§ 4) 
abzunehmen. Die Tatsache der ,-\ngelobung ist in 
einer Niederschrift festzuhalten. 

Sitzungen der Kommission 

§ 3. ( 1) D-ie Süzungen der Kommission sind vom 
Vorsitzenden nach Bedarf. mindestens jedoch ein
mal jährlich> oder auf «\rnr:lg von mehr als einen1 
Drittel Jer l\1itglieder einzuberufen. ,\nträge auf 
Einberufung der Ko1nmission sind z>chriftli-ch beim 
\.'or-:itzcnde-n c!nrubringen und b;lbeo die 
gewünschte Tage'iordoung zu enthaltr:n. 

(_2) Die ;\.-1itg!iedc~ der Kornn1lssinn 'io-.;i,;ic iene 
fachleute 1 \Vek:he dtr \Torsitzende bc~izuzieheo 
beabsichtigt, sind späte8terL~ drei Wochen vor dem 
Sitzungstermin nachv.·eislich zu laden Dir: L;:idung 
hat die rragesordnung zu enr.ha!ten; vorhandene 
l_intedagcn :.incl an.~uschließen. 

(3) A.ntrJge auf Ergänzung der Tagesordnung 
sind spätestens zwei 'X1ochen vor dem Sitzungster~ 
min beim -v·orsi(zcnden einzubringen; gleiches gilt 
für A.nträge \·on ~ehr ah cir.em Drittel de1 :\titglie
dcr der Kom:nission auf Beiziehung \'On Fachleu
ten. Die ~v1irglicder der Korninission sir:d vvn sol
chen ;\nträgen unverzüg!lch und nac-hv.·eislich in 
Kenntnis zu sct?en; vorhandene tJnterlagen sind 
ihnen zu übermiuclr,. 

(4) Ein zur Sitzung geladenf'.s Mitglied der Ko1n
mi~s:ion hat bei Verhinderung rechtzeitig ein ilnn 
zugehöriges Ersatzmitglied zu verständigen. Ist ein 
!v1itg!ied für längere Zeit verhindert, :.Hi den Sitiu.n
gen der Kom1nJssion teilzunehmen, so hat es diesen 
Umstand dem Vorsitzenden tnitzuteilen. In diesem 
Fall ist das zugehörige Ersatzmitglied zu Jaden. 

(5) Die Sitzungen der Kommission sind nicht 
öffent)ich: übtt ihren \'erl.auf jst ein Protokoll zu 
fübrer::, das vorn \'orsitzenden und vorn Schriftfüh
rer, welcher dem Personenkreis des § 6 angehöreJ' 
muß., zu un~erzeichnen i'>t. Eine Ausfertigung des 
Protokolls ist allen 1-Aitgliedcrn (Ersatzmitgliedern) 
ehestens zu übermitteln. 

§ 4. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Kom
mission, die Vertreter der Kollektivvertragsparteien 
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